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GEWERKSCHAFTLICHE
RUNDSCHAU

MONATSSCHRIFT DES SCHWEIZERISCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
ZWEIMONATLICHE BEILAGEN: « BILDUNGSARBEIT» UND «GESETZ UND RECHT»

HEFT 5 MAI 1955 .47. JAHRGANG

Eine kantonale Invalidenfiirsorge in Basel

In der Dezembernummer des Jahrgangs 1954 der <¢Gewerkschaft-
lichen Rundschaus hat Herr Dr. Ed. Burckhardt dariiber orientiert,
daB im Kanton Basel-Stadt die Frage der Einfiilhrung einer ausge-
bauten Invalidenfiirsorge gepriift werde. Er hat auf die Probleme hin-
gewiesen, welche sich bei der Schaffung eines solchen Werkes stellen.
Nunmehr hat der Regierungsrat dem kantonalen Parlament einen
Entwurf zu einem Gesetz iiber eine Invalidenfiirsorge unterbreitet.
Angesichts der Aktualitit der Invalidenhilfe diirfte es interessieren,
wie dieses neue Sozialwerk ausgestaltet werden soll.

1. Bediirfnisfrage, Fiirsorge oder Versicherung

Nach heutiger Auffassung ist es Pflicht der Gemeinschaft, das
harte Los der Invaliden zu mildern. Sie haben an ihren Schmerzen
und der psychischen Belastung schwer genug zu tragen. Deshalb
ist es in héchstem MaBe unrecht, wenn wir sie noch materielle
Not leiden lassen. Die Mittel, den Invaliden in ausreichendem
MaBe zu helfen, sind zweifellos vorhanden. In den meisten aus-
lindischen Industriestaaten ist die Invalidenversicherung oder -fiir-
sorge zu einer Selbstverstindlichkeit geworden.

In Art, 34mater dey Bundesverfassung wurde dem Bund die Schaf-
fung der Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie nachher der
Invalidenversicherung zur Pflicht gemacht. Die AHYV ist seit einigen
Jahren verwirklicht, wihrend die Einfiihrung der Invalidenver-
sicherung noch nicht einmal vorbereitet wurde. Dies hat die Sozial-
demokratische ’artei gezwungen, durch ein Volksbegehren die Rea-
ll.sierung dieses Sozialwerkes in die Wege zu leiten. Hoffentlich fiihrt
diese Initiative rasch zum Erfolg.

In unserem foderalistisch aufgebauten Staate ist es von groBem

orteil, wenn neue Institutionen in den Kantonen ausprobiert wer-
den. Durch kantonale Regelungen wird der eidgendssischen Gesetz-
gebung der Weg geebnet. Schon im Jahre 1916 hat der Kanton
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Glarus in Verbindung mit seiner Altersversicherung eine Invaliden-
versicherung mit bescheidenen Leistungen eingefiihrt. Der Kanton
Genf gewihrt seit kurzer Zeit Invaliden mit einem Invaliditdtsgrad
von mindestens 80 Prozent Fiirsorgeleistungen. Die baselstiadtische
Vorlage sieht eine wirksame Hilfe fiir die Invaliden vor.

Der Kanton Basel-Stadt will von einer eigentlichen Versicherung
absehen. In einem kleinen Gebiet stinden die Verwaltungskosten
einer Versicherungseinrichtung in einem ungiinstigen Verhélinis
zu den Renten fiir die relativ kleine Zahl von Invaliden. Die Ein-
fiihrung einer Versicherung muf3 dem Bund iiberlassen bleiben. So
lange man die Grundlagen und die Ausgestaltung einer zukiinftigen
eidgenGssischen Versicherung nicht kennt, muB3 auch deshalb auf
eine kantonale Versicherung verzichtet werden, weil deren Ueber-
leitung in die Bundesregelung oder jhre Anpassung an diese grofle
Schwierigkeiten bereiten wiirde.

Die Basler Vorlage sieht eine Invalidenfiirsorge vor, die sich
grundsitzlich von der Armenfiirsorge unterscheidet. Sie entspricht
in ihrer Ausgestaltung den Uebergangsrenten der AHV. Der Invalide
hat einen Rechtsanspruch auf eine Rente in ziffernmidBig fest-
gesetzter Hohe. Eine Ruckerstattungspflicht der Verwandten besteht
nicht. Selbstverstindlich ist keine Kontrolle iiber die Verwendung
der Mittel durch die Invaliden vorgesehen. Der Fiirsorgecharakter
kommt einzig darin zum Ausdruck, daB die Teistungen nur bis zu
einer bestimmten Einkommens- wnd Vermogensgrenze. ausgerichtet
erden o et Rt

o

2. Die Eingliederung

Im Vordergrund steht die Férderung der Eingliederung. Auf sie
legt der Gesetzesentwurf entscheidendes Gewicht. Den Invaliden soll
erméglicht werden, die ihnen verbliebenen Kriifte moglichst zweck-
miBig auszuniitzen. Viele Invalide sind in der Lage, nach richtiger
Schulung ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise zu verdienen.
Dies ist fiir die Volkswirtschaft von Nutzen. Besonders bedeutungs-
voll ist aber, daB damit das Leben des Invaliden sinnvoll und inhalts-
reich wird, und daB er sich nicht mehr als iiberfliissig und als
Belastung seiner Angehorigen oder der Allgemeinheit vorkommt.
Die Eingliederungsstitte «Milchsuppe», die in Basel zurzeit aus-
gebaut wird, kommt in erster Linie fiir die Uebernahme dieser
Schulungsaufgabe in Betracht. Zur Eingliederung sollen die gréften
Anstrengungen unternommen werden. Dies zeigt sich vor allem
darin, daB8 die Voraussetzungen fiir die Forderung der Eingliederung
sehr weit umschrieben wurden. Die Beihilfen werden gewihrt unter
der einzigen Bedingung, da die Invaliditit, das heift die Ein-
schrinkung der Erwerbsmoglichkeit, erheblich ist. Ein bestimmter
zahlenmiBig festgelegter Invalidititsgrad wurde nicht Testgelegh
uni nicht eingliederungsfahige Tavalide auszuschlieBen. Geistig In-
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valide werden ebenso beriicksichtigt wie korperlich gebrechliche
Personen. Nur die leichte Invaliditat ist ausgeschlossen, weil in diesen
Fillen ohne staatliche Hilfe ausgekommen werden kann. Damit das
Werk nicht zu stark belastet wird, miissen nach Basel neu zuziehende
Invalide ausgeschlossen werden. Diese werden erst nach einer lin-
geren Karenzfrist einbezogen. Wer aber gesund nach Basel zieht und
hier invalid wird, dem wird die Hilfe ohne Riicksicht auf die Wohn-
sitzdauer gewihrt.

Die Hilfe besteht in der Gewdhrung von Beitrigen zur Finanzie-
rung aller MaBnahmen, die geeignet sind, die Erwerbsfihigkeit zu
fordern. Es sind keine Einschrinkungen auf bestimmte Schulungs-
arten vorgesehen. Auch ist die Hilfe nicht ziffernmiBig begrenzt.
Der Umfang richtet sich nach dem Bedarf und wird individuell fest-
gesetzt. Die Selbsthilfe soll nicht geldhmt werden: soweit Ange-
horige einen Beitrag an die Ausbildung leisten kénnen, wire es
falsch, sie ginzlich zu entlasten. In jedem Fall ist mit aller Sorgfalt
ein Eingliederungsplan aufzustellen, in den auch die privaten Lei-
stungen einbezogen werden. Es muB3 Gewihr dafiir bestehen, daf
linger dauernde UmschulungsmafBnahmen nicht wegen Mangels an
finanziellen Mitteln abgebrochen werden miissen. In denjenigen
Fillen, in welchen der Invalide auf keine Hilfe von dritter Seite
rechnen kann, wird der Kanton die gesamten Mittel fiir die Ein-
gliederung zur Verfiigung stellen.

3. Die Zusammenarbeit mit der privaten Fiirsorge

Da bis heute der Staat keine Invalidenhilfe aufgebaut hat, haben
sich private Institutionen gebildet. Es sei hervorgehoben und mit
Dankbarkeit anerkannt, da8 sie in Anbetracht der beschrinkten,
ihnen zur Verfiigung stehenden Mittel eine recht segensreiche Titig-
keit entwickelt haben. Sie soll durch die staatliche Invalidenfiirsorge
nicht unterbunden werden. Besonders auf dem Gebiete der Einglie-
derung und der Stellenvermittlung kénnen die privaten Invaliden-
fiirsorgeinstitutionen sehr wertvolle Arbeit leisten. Deshalb wird
eine enge Zusammenarbeit mit ihnen in Aussicht genommen. Damit
sie ihre Arbeit weiterfithren konnen, und damit sie allenfalls neue
sich zeigende Aufgaben zu iibernehmen in der Lage sind, wird die
Gewiihrung staatlicher Beitrige an private Invalidenfiirsorgewerke
vorgesehen. Diese Leistungen kommen zu denjenigen an die ein-
zelnen Invaliden hinzu. Zu den Aufgaben, die auf privater Basis
besser gelost werden konnen als durch staatliche Organe, gehort
auch die personliche Betreuung der einzelnen Invaliden.

4. Die Invalidenrenten

‘ Leider wird es nicht méglich sein, alle Invaliden in die Wirtschaft
einzugliedern. Ein Teil der Invaliden wird trotz allen Schulungs-
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mafBnahmen erwerbsunfdahig bleiben. In andern Fillen wird zwar
eine Arbeit ausgeiibt werden konnen, doch ist die Leistungsfahigkeit
derart eingeschréinkt, da3 kein ausreichender Verdienst zu erzielen
ist. Die Vorlage sieht deshalb als Hauptbestandteil neben der Forde-
Tung “der Eingliederung die Ausrichtung von Invalidenrenten vor.

‘Welches sind die Voraussetzungen fiir den Bezug der Renten?
In erster Linie war hier der Invahdltatsbegrlff zu umschreiben.
Unwesentlich ist, ob es sich um éii angeborenes oder um ein spiter
erworbenes Gebrechen handelt. Die Invaliditit hat grundsitzlich
dauernden Charakter. Der Entwurf verzichtet jedoch darauf, nur
dauernd Behinderte zu beriicksichtigen, Es geniigt fiir den Bezug
der Renten auch eine voriibergehende, aber linger dauernde erheb-
liche Beschrinkung déer Erwerbsfihigkeit. Invaliditit liegt ferner
nicht vor, wenn es sich um einen mehr oder weniger akut verlaufen-
den Krankheitsproze3 handelt. Doch wére nicht selten schwierig zu
entscheiden, wann eine Stabilisierung der Krankheit eingetreten ist.
Bei langdauernder Krankheit sollen die Leistungen gewidhrt werden,
auch wenn der Zustand nicht als endgiiltig zu betrachten ist. Immer-
hin darf die Invalidenfiirsorge nicht die fehlende obligatorische
Krankengeldversicherung ersetzen und damit eine ihr fremde Funk-
tion iibernehmen. Das nicht einfache Problem wird dadurch gelést,
daf} eine klare z1ffernmal31ge Grenze gezogen wird. Sobald die Er-
werbsunfihigkeit wihrend eines Jahres gedauert hat, beginnt der
Anspruch auf Invalidenrenten, ohne Riicksicht | darauf ob der
Krankheitszustand stabilisiert ist, und ohne Riicksicht darauf ob die
Invaliditidt andauern wird oder voraussmht]lch geheilt werden kann.
Ausnahmsweise wird der Beginn der Anspruchsberechtigung sogar
auf einen fritheren Zeitpunkt festgesetzt, sofern nach der Art und
der Schwere des Gebrechens von vornherein von Eingliederungs-
mafnahmen kein Erfolg zu erwarten ist, bestimmt mit einer blei-
benden erheblichen Erwerbsbeschrinkung gerechnet werden muf}
und der eventuelle Krankheitsproze3 im wesentlichen abgeschlos-
sen ist.

Wihrend bei den EingliederungsmaBnahmen die geistig Behin-
derten einbezogen werden sollen, ist dies hinsichtlich der Renten
vorlaufig nicht der Fall. Sie werden nur kérperlich Invaliden aus-
gerichtet. Dies mag als erstaunlich erscheinen, weil die Geistes-
kranken und die Geistesschwachen sicher nicht weniger bedauerns-
wert sind als die korperlich Behinderten. Die Meinung geht auch
nicht dahin, dafl diese Losung dauernd gelten soll. Doch wiissen
zuerst Erfahrungen gesammelt werden mit einer Fiirsorge, die sich
auf die korperlich Behinderten beschrinkt. Der Einbezug der gei-
stig Alterierten wird besondere administrative Schwierigkeiten ver-
ursachen, weil der Invalidititsgrad in diesen Fillen mnicht leicht
abzukliren ist. Ferner ist die finanzielle Belastung des Kantons
durch das neue Werk nicht genau zu berechnen, weil keine prazise
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Invalidenstatistik besteht. Um das Risiko nicht allzu gro3 werden
zu lassen, miissen vorldufig die Geisteskranken und Geistesschwachen
ausgeschlossen werden.

Ein weiteres Problem liegt in der Bestimmung des Invaliditiits-
grades. Auch hier wird bei den Eingliéaﬂe_fungsmaﬁnahmen entspre-
chend den Empfehlungen der internationalen Arbeitsorganisationen
auf eine Mindestgrenze verzichtet. Dagegen wird die Ausrichtung
der Renten auf den Kreis der Schwerinvaliden beschrinkt, Als solche
gelten nach dem Vorbild der auslindischen Invalidenversicherungs-
gesetzgebung Personen, deren Erwerbsfihigkeit um zwei Drittel
herabgesetzt ist. Auch diese Regelung wird noch einige Zeit an Hand
der Erfahrungen iiberpriift werden miissen.

Hat die Invaliditiit schon beim Zuzug nach Basel bestanden, so
entsteht die Anspruchsberechtigung friihestens nach einem ununter-
brochenen Wohnsitz von drei Jahren fiir Basler Biirger und von
20 Jahren fiir sonstige Zuziiger. Ist jedoch die Invaliditit erst nach
dem Zuzug in Erscheinung getreten, so wird die Rente schon nach
einer Wohnsitzdauer von_drei Jahren gewihrt. Auf eine Karengz-
frist wird sogar ginzlich verzichtet, wenn der Bewerber beweisen
kann, daB die Ursache der Invaliditit im Zeitpunkt des Zuzugs
noch nicht bestanden hat.

Hinsichtlich der Rentenhtéhe wird von der Regelung der kan-
tonalen Altersfiirsorge ausgegangen. Dies erscheint als gegeben,
weil nach Erreichung des 65. Altersjahres die Invalidenfiirsorge
durch die Altersfiirsorge abgelsst wird. Da die Leistungen der kan-
tonalen Altersfiirsorge einschlieBlich der kantonalen Altersversiche-
rung und der Mindestrente der eidgendssischen AHV fiir einen
Alleinstehenden Fr. 2160.— und fiir ein Ehepaar Fr. 3420.— betra-
gen, sollen auch diese Ansitze fiir die Invalidenfiirsorge zur An-
wendung kommen. In der Altersfiirsorge fallen Kinderzulagen auBer
Betracht. Hier muB mit dem Vorhandensein von minderjihrigen
Kindern gerechnet werden. Das Bediirfnis nach Hilfe ist bei einem
invaliden Familienvater besonders grof. Deshalb wird eine Kinder-
zulage von Fr. 600.— pro Kind und Jahr vorgeschlagen, im Maxi-
mum Fr. 2400.— pro Jahr. Da die Invalidenhilfe nur den bediicf-
tigen Gebrechlichen zugute kommen soll, fillt die Unterstiitzung
dahin oder wird entsprechend herabgesetzt, wenn das gesamte Ein-
kommen die sogenannte Notstandsgrenze erreicht. Diese liegt zurzeit
bei Fr. 3666.— fiir eine Einzelperson und Fr. 5733.— fiir ein Ehe-
Paar. Dabei werden eigener Verdienst, Leistungen von privaten
Versicherungen und Pensionskassen sowie Fiirsorgeleistungen von
Arbeitgebern nur zu 75 Prozent und der Verdienst der Ehegatten
sowie minderjihriger Kinder, die im gleichen Haushalt leben, zu
80 Prozent angerechnet. Besonders wichtig ist, daB dem Invaliden
em Teil seines eigenen Verdienstes bleibt. Wiirde der ganze Betrag,
den der Gebrechliche unter Umstinden mit groBten Anstrengungen
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durch Arbeit verdient, bei der Notstandsgrenze in Anrechnung
gebracht, so wiirde nicht selten der Wille, durch eigene Kraft etwas
an den Lebensunterhalt beizutragen, erlahmen. Dies wire sehr be-
.dauerlich. Vermégen bis zum Betrag von Fr. 12 000.— bei Einzel-
personen und von Fr. 20 000.— bei Ehepaaren, plus Fr. 2000.— fiir
jedes minderjihrige Kind, werden nicht angerechnet.

5. Die Kosten

Die Kosten des neuen Sozialwerkes lassen sich nur sehr ungenau
abschitzen, weil die Zahl der Invaliden nicht bekannt ist. Wohl
wurde anldBlich der schweizerischen Volkszéhlung von 1950 eine
Erhebung iiber die Zahl der kérperlich Behinderten durchgefiihrt.
‘Eine Ueberpriifung durch das Basler Statistische Amt hat aber
ergeben, daB das Resultat sehr fragwiirdig ist. So haben sich von
rund 400 Suva-Rentnern nur 50 als invalid gemeldet und von 300
wegen Invaliditit pensionierten Staatsbediensteten gar nur 6. Auf
Grund verschiedener Ueberlegungen schitzt das Statistische Amt
die Zahl der Invaliden in Basel auf 1500 bis 2000. (Vergl. Heft 1
der Vierteljahrsschrift «Wirtschaft und Verwaltung»). Nicht be-
kannt ist, wie viele dieser Invaliden im Rahmen einer Invaliden-
fiirsorge anspruchsberechtigt sind. Doch weifs man, daf} eine erheb-
liche Zahl von Invaliden ihren Lebensunterhalt zu verdienen in der
Lage ist. Im Kanton Genf werden nur rund 200 Personen unterstiitzt.
Diese bescheidene Rentnerzahl ist wohl darauf zuriickzufiihren, dafl
die Voraussetzungen fiir den Bezug der Hilfe ziemlich eng gefaBt
sind. In Basel wird man mit etwa 500 Beziigern rechnen miissen.
Damit wiirden sich die jihrlichen Auslagen etwa wie folgt gestalten:

Fr.

a) Forderung der Eingliederung . . . . . . 100 000.—

b) Invaliden-Fiirsorge . . . . . . 1 000 000.—
c) Beitrige an Invaliden-Fiirsorge-Institutionen 50 000.—
d) Verwaltungskosten. . . . . . . . . . 60 000.-—

Total 1210 000.—

Diesen Auslagen des Kantons stehen Einsparungen in der Armen-
fiirsorge von rund Fr. 250 000.— gegeniiber, so da3 eine Belastung
des Kantons im AusmaBl von ungefihr 1 Million Franken im Jahr
zu erwarten ist.

6. Organisation und Rechtspflege

Interessant ist, daB die Gesuche um Gewihrung einer Beihilfe
fiir die Durchfiihrung von Eingliederungsmanahmen zur Begut-
achtung einer dreigliedrigen Kommission unterbreitet werden miis-
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sen. Es ist geplant, sie aus Personlichkeiten mit medizinischen, tech-
nischen und berufsberaterischen Kenntnissen zusammenzusetzen.
Bis zu einem Betrag von Fr. 4000.— im Einzelfall kann die Amts-
stelle nach Anhérung dieser Kommission verfiigen; fiir die Be-
willigung hoherer Beitrige bedarf es der Zustimmung des Vor-
stehers des Departements des Innern. Der Grad der Invaliditit wird
durch drztliches Gutachten festgestellt. Gegen Verfiigungen, welche
den Invalidititsgrad betreffen, steht die Beschwerde an eine beson-
dere Rekurskommission offen. Sie besteht aus 5 Mitgliedern, wovon
mindestens 3 Aerzten. Es ist somit Gewihr vorhanden fiir einen
einwandfreien Rechtsschutz und die Beurteilung durch eine fach-
kundige Instanz.

Diese Uebersicht iiber den Basler Entwurf zu einem Invaliden-
fiirsorgegesetz zeigt, daf} eine wohl durchdachte, umfassende Re-
gelung vorliegt. Erfreulich ist, daB besonders die Forderung der
Eingliederung sehr groBziigig geplant ist, daB aber auch die Invali-
denrenten eine wirksame Hilfe bringen werden.

H. P. Tschudi, Basel.

Die Bedeutung
des Oesterreichischen Gewerkschaftsbundes

Oesterreich steht gegenwiirtig im Mittelpunkt weltpolitischer Ge-
schehnisse. Vom 20.—28. Mai tagt aber auch der Vierte Weltkongre3
des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften (IBFG) in der
Hauptstadt Oesterreichs. Die Artikel iiber Bedeutung und Wirken des
Oesterreichischen Gewerkschaftsbundes (OeGB) werden deshalb ganz
besonderes Interesse finden.

Oesterreich, das jetzt wieder hoffen darf, endlich seinen Staats-
vertrag zu erhalten und den Abzug der Besetzungsmichte zu erleben,
hat eine besonders starke, disziplinierte und einfluBreiche Gewerk-
schaftshewegung. Sie arbeitet und agiert ungehindert im ganzen
Lande, obgleich die wichtigsten Industrien in der Sowjetzone liegen
(Niederssterreich und Burgenland).

Seit Griindung der Republik kam es durch die verschiedenen poli-
tischen Systeme auch innerhalb der 6sterreichischen Gewerkschaften
zu heftigen Kimpfen und Erschiitterungen. Bis 1934 war die gewerk-
schaftliche Entwicklung éhnlich der anderer europiischen Staaten.
Man unterschied zwischen sogenannten Richtungsgewerkschaften:
freien, christlichen, nationalen und damals schon einer halbfaschisti-
S(.zhen. Mit dem DollfuB- und Schuschnigg-Regime kam es dann zu
oiner zwangsweisen Vereinheitlichung nach italienischem Muster.

le freien Gewerkschaften wurden verboten und den christlichen
ine sogenannte Selbstauflosungsfrist von sechs Monaten gestellt.

139



	Eine kantonale Invalidenfürsorge in Basel

